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Regeste

Staatshaftung | Berufung übrige Fälle

Erwägungen

E. 1
Anwendbares Verfahrensrecht Hinsichtlich des anwendbaren Verfahrensrechts ist
nachfolgend zu unterscheiden: Geht es um das vorinstanzliche Verfahren, so ist die
Überprüfung nach VRG vor- zunehmen (gemäss Art. 65 Abs. 1 VRG sind vorrangig die
Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren vor Verwaltungsgericht anwendbar [vgl.
VGer GR U 14 98 v. 21.5.2019 E. 1]), während im Rechtsmittelverfahren vor dem
Kantonsgericht die schweizerische ZPO anwendbar ist. Als Besonderheit ist anzumerken,
dass vor Verwaltungsgericht im Staatshaftungsprozess gemäss ausdrücklicher Vor- schrift
die Verhandlungsmaxime gilt (Art. 6 Abs. 2 SHG, vgl. VGer GR U 18 81 v. 6.8.2020 E. 2;
VGer GR U 21 37 v. 23.4.2021 E. 3). Art. 6 Abs. 2 SHG lautet: "Die Parteien haben dem
Gericht den Sachverhalt des Rechtsstreites darzulegen. Das Gericht legt seinem Verfahren
nur rechtzeitig geltend gemachte Tatsachen zu- grunde". Dies steht im Gegensatz zu Art. 11
VRG, wonach der Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln ist und die Parteien lediglich
eine Mitwirkungspflicht trifft (Abs. 1 und 2). Nach dem erwähnten Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kan- tons Graubünden vom 23. April 2021 (VGer GR U 21 37 v.
23.4.2021 E. 3) ent- spricht die Verhandlungsmaxime gemäss Art. 6 Abs. 2 SHG jener
i.S.v. Art. 55 Abs. 1 ZPO (vgl. die Botschaft der Regierung an den Grossen Rat zur
Totalrevisi- on des Gesetzes über die Verantwortlichkeit der Behörden und Beamten und
die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften vom 29. Oktober 1944, S. 1368 f.).

E. 2
Eintreten

E. 2.1
Wie die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts im Zwischenentscheid vom 30. September
2022 festgestellt hat, steht gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts gemäss Art. 72 Abs. 2
lit. b BGG und Art. 85b VRG der Weiterzug ans Kantonsge- richt von Graubünden offen.

E. 2.2
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind Endentscheide berufungs- fähig, wenn der
Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindes- tens CHF 10‘000.00
beträgt (vgl. Art. 308 ZPO). Dieser Streitwert ist vorliegend unbestrittenermassen erreicht.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist somit mit Berufung anfechtbar.

8 / 33



E. 2.3
Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten
Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung
schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts
vom 21. Mai 2019, mitgeteilt am 18. Juni 2019, ging dem Rechtsvertreter der
Berufungsklägerin am 19. Juni 2019 zu (angefoch- tenes Urteil mit Zustellcouvert, act. B.1;
Sendungsverfolgung bei Akten Verwal- tungsgericht). Die Berufung erfolgte am 20.
August 2019 (act. A.1) und damit, un- ter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145
Abs. 1 lit. b ZPO), fristgerecht. Da die Rechtsschrift zudem den übrigen Formerfordernissen
entspricht, ist auf die Berufung einzutreten.

E. 2.4
Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage (Art. 312 Abs. 2 ZPO). Mit der
Berufungsantwort kann die Gegenpartei Anschlussberufung erheben (Art. 313 Abs. 1 ZPO).
Die Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer des Kan- tonsgerichts vom 25.
November 2022, mit welcher den Berufungsbeklagten die Berufung zugestellt wurde (act.
D.14), ist diesen am 29. November 2022 zuge- gangen. Die Berufungsantwort und
Anschlussberufung erfolgte am 12. Januar 2023 und damit unter Berücksichtigung der
Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) rechtzeitig. Da die Rechtsschrift auch die
weiteren Formerfordernisse erfüllt, ist auf die Anschlussberufung einzutreten.

E. 3
Verweise in Rechtsschriften

E. 3.1
In ihrer Berufungsantwort halten die Berufungsbeklagten fest, sie würden sich auf eine
Stellungnahme zu den in der Berufung geltend gemachten Bean- standungen beschränken.
Ergänzend werde auf ihre Ausführungen im vorinstanz- lichen Verfahren verwiesen (act.
A.7, Rz 6 f.). An verschiedenen anderen Stellen ihrer Rechtsschriften verweisen sie
dementsprechend auf ihre Ausführungen in den vorinstanzlichen Rechtsschriften, ohne
diese Ausführungen zu wiederholen (vgl. z.B. act. A.7, Rz 15, 29, 42, act. A.9, Rz 11, 28).
Es stellt sich die Frage, ob sie damit den Anforderungen an die Begründung von
Rechtsschriften im Beru- fungsverfahren zu genügen vermögen.

E. 3.2
Im Zusammenhang mit der Berufung hat das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung
festgestellt, dass diese gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO begründet einzureichen ist. Die
Berufung erhebende Partei muss aufzeigen, inwiefern sie den angefochtenen Entscheid als
fehlerhaft erachtet. Um dieser Pflicht nachzu- kommen genügt es nicht, wenn sie auf ihre
Vorbringen vor der ersten Instanz ver- weist oder den angefochtenen Entscheid in
allgemeiner Art und Weise kritisiert. Vielmehr muss die Berufung erhebende Partei die
vorinstanzlichen Erwägungen,
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einandersetzen und die Aktenstücke nennen, auf denen ihre Kritik beruht. Die Be- gründung
muss hinreichend explizit sein, so dass sie von der Berufungsinstanz einfach nachvollzogen
werden kann (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 v. 11.04.2016 E. 2.2, nicht
publ. in: BGE 142 III 271; zum Ganzen: BGer 4A_72/2021 v. 28.09.2021 E. 7.3.2 mit
Hinweisen). Diese Anforderungen an die Begründung einer Berufung gelten sinngemäss



auch für die Berufungsantwort (vgl. BGer 4A_399/2018 v. 08.02.2019 E. 2.2; 4A_580/2015
v. 11.04.2016 E. 2, nicht publ. In: BGE 142 III 271) und für jede andere Rechtsschrift im
Berufungsver- fahren. Das erwähnte Verweisungsverbot ist keine Schikane, sondern
verfolgt den doppel- ten Zweck, einerseits der Berufungsinstanz die Arbeit zu erleichtern
und anderer- seits die Berufung führende Partei dazu zu zwingen, sich mit dem
angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen, was zwangsläufig nicht geschehen kann,
wenn lediglich auf frühere und damit vor Erlass des angefochtenen Entscheids erstellte
Eingaben verwiesen und in erster Instanz Vorgebrachtes praktisch wörtlich wie- derholt
wird (BGer 5A_801/2018 v. 30.04.2019 E. 4.4).

E. 3.3
Die Berufungsbeklagten genügen mit den Verweisen auf ihre Rechtsschrif- ten im
vorinstanzlichen Verfahren den Begründungsanforderungen an Berufungs- antwort und
Duplik nicht. Daran vermag nichts zu ändern, dass sie jeweils auf Randziffern ihrer
vorinstanzlichen Rechtsschriften verweisen. Die Berufungsbe- klagten bezwecken mit den
Verweisen auf ihre Rechtsschriften im vorinstanzlichen Verfahren nämlich eine
Vervollständigung bzw. Bestätigung ihrer Argumentation im Berufungsverfahren. Es ist
nun aber nicht ersichtlich, weshalb nicht eine vollständige Argumentation in die
Rechtsschriften des Berufungsverfahrens hätte aufgenommen werden können. Zudem
beeinflusst der Umstand, dass die Beru- fungsbeklagten ihre Argumente schon vor der
Vorinstanz vorgebracht haben, de- ren Überzeugungskraft nicht. Mit einem Verweis auf die
vorinstanzlichen Rechts- schriften setzen sich die Berufungsbeklagten mit dem
angefochtenen Urteil nicht auseinander und genügen sie ihrer Begründungslast nicht. Die II.
Zivilkammer des Kantonsgerichts hat sich nur mit Rügen und Argumenten zu befassen, die
sich in den Rechtsschriften des Berufungsverfahrens selbst finden.

E. 3.3.1
ff. Sie verkennt dabei jedoch, dass es bei dem von ihr behaupteten Anspruch der
Berufungsbeklagten gegenüber den Erben des J._____ nicht um einen ver- traglichen
Erfüllungsanspruch geht – um einen solchen hat es sich aber im ver- wiesenen Urteil des
Bundesgerichts gehandelt –, sondern um einen Schadener- satzanspruch aus
Schlechterfüllung (positive Vertragsverletzung), was schon aus der Formulierung im
Dienstbarkeitsvertrag klar wird (vgl. VG act. B.5, S. 4 Ziff. 7). Den Fall, dass verschiedene
Personen aus verschiedenen Rechtsgründen für denselben Schaden haften, regelt das
Obligationenrecht, und zwar in Art. 51 Abs. 1 OR: Gegen aussen besteht (unechte)
Solidarität, was heisst, dass der Geschä-

E. 4
Beiladung Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden hatte den Kreisnotar B._____
gestützt auf Art. 40 VRG von Amtes wegen beigeladen. Wie bereits vor Verwal-
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chen persönlicher Stellungnahmen (act. A.3).

E. 5
Erbengemeinschaft und Legitimation Eine Erbengemeinschaft ist eine Gemeinschaft zur
gesamten Hand. Als solche bildet sie eine Rechtsgemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit,
die mangels Rechtsfähigkeit nicht Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann (BGE 141
IV 380 E. 2.3.2). Sie ist zivilrechtlich nicht handlungsfähig und prozessrechtlich weder



partei- noch prozessfähig. Verfahrenspartei ist damit nicht die Erbengemeinschaft als
solche, sondern ihre Mitglieder, die als Beteiligte einer Gesamthandschaft als notwendige
Streitgenossen handeln (BGE 140 III 598 E. 3.2). Für das Berufungs- verfahren sind
demnach D._____ und E._____ als Berufungsbeklagte (und An- schlussberufungskläger)
zu bezeichnen. Dass die Berufungsbeklagten durchge- hend die Erbengemeinschaft als
"Berufungsbeklagte" bzw. "Anschlussberufungs- klägerin" benennen und die Vorinstanz
von der Erbengemeinschaft als Klägerin spricht, vermag daran nichts zu ändern.

E. 6
Vorrang eines vertraglichen Erfüllungsanspruchs

E. 6.1
Die Berufungsklägerin macht geltend, die Erben des J._____ hätten sich im
Dienstbarkeitsvertrag vom 5. Mai 2006 verpflichtet, ihre vertraglichen Verpflichtun- gen
allfälligen Dritterwerbern zu überbinden und im Falle der Verletzung der Über-
bindungspflicht Schadenersatz zu leisten. Bei dieser vertraglichen Ausgangslage stehe
somit ein Schaden erst dann fest, wenn die Erben des J._____ erfolglos beklagt worden
seien. Solange ein Anspruch gegenüber den Erben des J._____ im Vermögen der
Ansprecher verbleibe, dessen Befriedigung möglich sei, liege kein Schaden vor. Die
Berufungsbeklagten hätten nicht geltend gemacht, dass die Erben des J._____ nicht zur
Erfüllung fähig wären oder dass eine Klage gegen diese aus anderen Gründen nicht
zumutbar sei. Die Berufungsklägerin untermau- ert ihre Argumentation mit dem Hinweis
auf BGer 4C.137/2006 v. 17.01.2008 E.

E. 6.2
Die Berufungsklägerin argumentiert weiter, es ergebe sich schon aus den Stichworten der
Dienstbarkeit, wie sie im Grundbuch zu Lasten Parzelle Nr. F._____ und zu Gunsten
Parzellen Nrn. H._____ und I._____ eingetragen worden sei ("Baurecht mit
Anschlussrecht…"), dass die Parteien des Grunddienstbarkeits- vertrages die dingliche
Eintragung eines Anschlussrechts gewollt hätten. Sie halte daran fest, dass den
Berufungsbeklagten eine Klage zur Verfügung gestanden hätte, auf der Basis des
Grunddienstbarkeitsvertrages die Eintragung des An- schlussrechtes im Grundbuch zu
erwirken und so sicherzustellen, dass die Bau- bewilligung nicht in Ermangelung von
dinglichen Rechten für die Erstellung und Benützung der Erschliessungsanlagen hätte
abgewiesen werden können. Es ist unbestritten, dass die Berufungsbeklagten und die Erben
des J._____ ein dinglich gesichertes Anschlussrecht für die Parzelle Nr. F._____
vereinbaren woll- ten. Dies geht aus der gewählten Formulierung im Dienstbarkeitsvertrag
hervor (vgl. VG act. B.5, S. 2: "Die jeweiligen Eigentümer der Parzelle F._____ sind dau-
ernd berechtigt, …"). Um den Dienstbarkeitsvertrag aufsetzen und beurkunden zu lassen,
haben sie sich an den Kreisnotar gewandt. Dieser hat offenbar auch ver- standen, was die
Vertragsparteien vereinbaren wollten (VG act. G.1, S. 2 unten "RA B._____"). Nachdem es
sich beim Kreisnotar um einen juristischen Experten gehandelt hat, die Vertragsparteien
jedoch, soweit aus den Akten ersichtlich – und die Berufungsklägerin macht nichts Anderes
geltend –, keine juristische Vorbil- dung hatten, durften sie sich darauf verlassen, dass der
Kreisnotar das Anschluss- recht so beurkundet, dass es ins Grundbuch eingetragen werden
konnte, wie es ihrem Willen entsprach. Es bestand für sie keine Veranlassung, nach der
Erstel-

E. 11



/ 33 digte seinen ganzen Schaden gegenüber einem der mehreren Schädiger geltend machen
kann. Dabei kann der Geschädigte frei wählen, welchen Schädiger er für den ganzen
Schaden belangen will. Dass gegenüber einem anderen Schädiger ebenso ein Anspruch auf
Schadenersatz bestehen würde, ändert daran nichts. Die Argumentation der
Berufungsklägerin verfängt daher nicht. Dass die Erben des J._____ im Übrigen für den
Schaden haften würden bzw. hätten haften müssen, den die Berufungsbeklagten gegenüber
der Berufungsklägerin im gegenständli- chen Staatshaftungsprozess geltend machen, wurde
von den Berufungsbeklagten im vorinstanzlichen Verfahren (VG act. A.5, Rz 6 und 25) und
wird von ihnen auch im Berufungsverfahren bestritten (act. A.7, Rz 14 und 21); diese Frage
kann vor- liegend aber offen gelassen werden, gerade weil die Berufungsbeklagten
aufgrund der (unechten) Solidarität den gesamten Schaden bei der Berufungsklägerin ein-
fordern können, auch wenn die Erben des J._____ haften sollten bzw. gehaftet haben
sollten.

E. 11.1
Die Berufungsbeklagten machen in der Anschlussberufung zusammenge- fasst geltend, die
Vorinstanz habe ihr Ermessen unterschritten. Sie habe bei der Kostenverteilung nicht
berücksichtigt, dass die Berufungsbeklagten im Grundsatz obsiegt hätten, habe die
Vorinstanz doch sämtliche Haftungsvoraussetzungen mit allen damit verbundenen strittigen
Fragen geprüft, die Grundsatzfrage der Staats- haftung der Berufungsklägerin bejaht und
die Klage der Berufungsbeklagten im Grundsatz gutgeheissen. Damit hätten die
Berufungsbeklagten in der heftig um- strittenen Hauptsache zu 100 % obsiegt. Hinzu
komme, dass die Vorinstanz von den geltend gemachten Schadenspositionen in Höhe von
rund CHF 150'000.00 erst über einen Teilbetrag von rund CHF 45'000.00 entschieden habe,
während sie Projektierungskosten im Umfange von rund CHF 105'000.00 als "verfrüht gel-
tend gemacht" unberücksichtigt gelassen habe. Von den konkret beurteilten Scha-
denspositionen im Umfang von rund CHF 45'000.00 habe die Vorinstanz den Be-
rufungsbeklagten CHF 31'139.20 zugesprochen, was einer Quote von fast 70 % entspreche,
was angemessen zu berücksichtigen sei. Es rechtfertige sich damit ein Abweichen vom
Grundsatz, dass die Kosten nach dem Verfahrensausgang zu verlegen seien. Insgesamt
erscheine es angemessen, die Kosten des erstinstanz- lichen Verfahrens zu mindestens 4/5
der Berufungsklägerin aufzuerlegen und den Berufungsbeklagten eine Parteientschädigung
von mindestens CHF 20'000.00 zu Lasten der Berufungsklägerin zuzusprechen.

E. 11.2
Den Argumenten der Berufungsbeklagten kann nicht gefolgt werden. Zunächst hat sich
vorliegend ergeben, dass die Klage bezüglich aller geltend ge- machten Forderungen
abzuweisen ist. Somit unterliegen die Berufungsbeklagten mit Bezug auf die eingeklagten
Forderungen vollständig. Aber auch im Zusam- menhang mit der Grundsatzfrage der
Haftung der Berufungsklägerin fehlt es an einem Obsiegen der Berufungsbeklagten. Die
vorstehenden Erwägungen haben gezeigt, dass die Berufungsbeklagten keinen Schaden
dargetan haben. Dabei geht es nicht darum, dass es schwierig sein kann, die Höhe eines
Schadens zu beziffern. Ebenso wenig geht es um ein einfaches Überklagen durch die Beru-

E. 11.3
Wie das Berufungsverfahren gezeigt hat, ist das vorinstanzliche Urteil be- züglich der
zugesprochenen Forderungen aufzuheben und die Klage ist abzuwei- sen. Damit
unterliegen die Berufungsbeklagten in der Sache vollständig. Bestehen bleibt einzig die



Vormerkung des Nachklagevorbehalts, auf welchen die Beru- fungsbeklagten hinweisen.
Zu Recht hat die Berufungsklägerin dazu bemerkt, dass bei einer Teilklage ein
Nachklagevorbehalt gar nicht notwendig sei (vgl. be- züglich der Rechtskraftwirkung bei
einer Teilklage BGE 147 III 345). Dass die Vor- instanz vom Nachklagevorbehalt Vormerk
genommen hat, ist mit Bezug auf die Kostenverteilung nicht von Bedeutung. Die
Berufungsbeklagten unterliegen mit ihrer Klage in allen relevanten Punkten, weshalb sie
die Gerichtskosten des vor- instanzlichen Verfahrens gänzlich zu tragen haben. Da sich die
Berufungsbeklag- ten mit der Höhe der Gerichtskosten des vorinstanzlichen Verfahrens
nicht aus- einandersetzen und zudem keine Gründe ersichtlich sind, die eine Reduktion der
Gerichtskosten der Vorinstanz notwendig machen würden, bleibt es bei den von
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/ 33 lung des Dienstbarkeitsvertrages eine weitere Fachmeinung (z.B. bei einem An- walt,
einem anderen Notar oder dem Grundbuchamt) einzuholen. Gleich sah die Situation nach
der Beurkundung aus. Die Berufungsbeklagten durften davon aus- gehen, dass das
Anschlussrecht im Dienstbarkeitsvertrag dinglich vereinbart wor- den war und die im
Dienstbarkeitsvertrag vorgesehene Eintragung im Grundbuch auch das Anschlussrecht
dinglich sicherte. Dass das Anschlussrecht nicht dinglich vereinbart und nicht im
Grundbuch eingetragen worden war, wurde für die Beru- fungsbeklagten erst zum Thema,
als im Februar 2010 in einer Einsprache gegen die Baubewilligung ein entsprechendes
Argument vorgebracht wurde (vgl. VG act. B.13, S. 3 Ziff. 4). In jenem Zeitpunkt aber
hatten die Erben des J._____ die Stockwerkeinheiten bereits veräussert. Die Erben des
J._____ hätten somit im Zeitpunkt, als die Berufungsbeklagten mit der fehlenden dinglichen
Sicherung des Anschlussrechts konfrontiert wurden, nicht mehr zu einer Zustimmung zur
Eintra- gung des Anschlussrechts ins Grundbuch gezwungen werden können, da sie nicht
mehr Eigentümer der Parzellen Nrn. H._____ und I._____ waren und gegenüber den
Erwerbern der Stockwerkeinheiten über keine Möglichkeit verfügten, diese zu einer
Zustimmung zur Eintragung zu bestimmen; jedenfalls macht die Berufungs- klägerin nichts
Anderes geltend. Es stand damit den Berufungsbeklagten in jenem Zeitpunkt kein
Erfüllungsanspruch, sondern höchstens ein Schadenersatzan- spruch gegen die Erben des
J._____ zu (vgl. auch VG act. B.5, S. 4 Ziff. 7). Die Argumentation der Berufungsklägerin
überzeugt nicht. Die Berufungsbeklagten verfügen über keinen Erfüllungsanspruch gegen
die Erben des J._____. 7. Projektierungskosten und Gebühren 7.1. Die Berufungsklägerin
moniert, die Vorinstanz habe den Berufungsbeklag- ten zu Unrecht Projektierungskosten
und Gebühren zugesprochen. Wenn das po- sitive Vertragsinteresse geltend gemacht werde,
wie es die Berufungsbeklagten tun würden, dann würden Projektierungskosten und
Gebühren für ein Projekt, wel- ches später nicht realisiert werde, keine Schadenspositionen
darstellen. Denn zur Berechnung des Schadens sei ein Vergleich mit dem hypothetischen
Vermögens- stand zu machen, der ohne das schädigende Ereignis gegeben wäre, weshalb
gedanklich davon auszugehen sei, dass den Berufungsbeklagten die Baubewilli- gung für
ihr originäres Bauprojekt erteilt worden wäre und sie dieses auch reali- siert hätten. Die
Projektierungskosten und Gebühren wären auch im Falle, dass die Baubewilligung erteilt
worden wäre, angefallen. Ein allfälliger Schaden könne einzig für spätere Aufwendungen
zur Realisierung des tatsächlich verwirklichten Bauprojekts anfallen. Solche Kosten
machten die Berufungsbeklagten keine gel- tend. Wenn die Berufungsklägerin die von der
Vorinstanz den Berufungsbeklagten

E. 13



/ 33 zugesprochenen Projektierungskosten und Gebühren bezahlen würde, bestünde für sie
das Risiko, später zusätzlich für Mehraufwendungen aufkommen zu müs- sen und den
Berufungsbeklagten schliesslich mehr als ihren Schaden zu bezah- len. 7.2. Die
Berufungsbeklagten argumentieren, die von der Vorinstanz zugespro- chenen
Projektierungskosten und Gebühren seien für ein künftiges Projekt nicht mehr verwendbar
und daher definitiv nutzlos geworden. Es handle sich auch we- der um einen Fall des
"Verlusts einer Chance" noch um einen Frustrationsscha- den. Die Berufungsklägerin
verkenne, dass der Schaden nicht nur eintrete, falls die Berufungsbeklagten unter
entsprechender Kostenfolge ein neues Bauprojekt planten. Vielmehr sei der Schaden bereits
eingetreten, da diese Auslagen, die sie im Vertrauen auf die korrekte Abfassung des
Dienstbarkeitsvertrages und im Hin- blick auf die Überbauung des Grundstücks getätigt
hätten, bereits angefallen sei- en. Die von der Vorinstanz zugesprochenen
Projektierungskosten seien definitiv nutzlos, also unabhängig von einem allfälligen neuen
Bauprojekt. Die Berufungs- beklagten seien auch dann geschädigt, wenn sie kein neues
Bauprojekt planten. 7.3.1. Es ist unter den Parteien zu Recht unbestritten, dass in materieller
Hinsicht das – in der Zwischenzeit durch das Gesetz über die Staatshaftung (SHG, BR
170.050) ersetzte – Gesetz über die Verantwortlichkeit der Behörden und Beam- ten und die
Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften vom 29. Oktober 1944
(Verantwortlichkeitsgesetz, VG; aBR 170.050) anwendbar ist. Art. 21 VG hält fest, dass der
Abschnitt des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen ergänzend Anwendung
findet, soweit das VG selbst keine Vorschriften enthält. Damit stellt das VG klar, dass es
sich bei der Staatshaftung um eine ausserver- tragliche Haftung handelt. Die
Unterscheidung zwischen positivem und negativem (Vertrags-)Interesse, die zur Frage der
Haftung aus Vertrag gehört, ist damit nicht von Belang. Insoweit ist auf die Behauptung der
Berufungsklägerin, die Beru- fungsbeklagten würden das positive Interesse verlangen, nicht
weiter einzugehen. 7.3.2. Als Voraussetzung einer Haftpflicht nennt das VG unter anderem
den Schaden; eine Definition, was unter Schaden zu verstehen ist, findet sich im VG jedoch
nicht. Um diese Lücke zu füllen, ist gemäss Art. 21 VG auf den Abschnitt des
Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen (Art. 41 ff. OR) und die dazu
ergangene Rechtsprechung zurückzugreifen (vgl. PKG 1998 Nr. 7 E. 1). Nach gefestigter
Rechtsprechung ist für den deliktsrechtlichen Schadensbegriff auf die Differenztheorie
abzustellen. Demnach gilt als Schaden die ungewollte Verminderung des Reinvermögens,
entsprechend der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem
(hypothetischen) Stand, den das Ver-
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09.05.2023 E. 5.3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Als schädigendes Ereignis ist vor- liegend
der Umstand anzusehen, dass das Anschlussrecht im Grunddienstbar- keitsvertrag lediglich
obligatorisch und nicht dinglich ausgestaltet wurde, weshalb es nicht ins Grundbuch
eingetragen wurde. Für die Berechnung eines Schadens ist mithin der jetzige Stand des
Vermögens der Berufungsbeklagten mit dem (hy- pothetischen) Stand zu vergleichen, den
ihr Vermögen hätte, wenn das An- schlussrecht dinglich ausgestaltet und ins Grundbuch
eingetragen worden wäre. Die Berufungsbeklagten machen geltend, dass sie in diesem Fall
über eine ding- lich gesicherte, genügende Erschliessung verfügt hätten, so dass die von der
Ge- meinde erteilte Baubewilligung vom Verwaltungsgericht nicht aufgehoben worden
wäre und sie ihr Bauprojekt hätten verwirklichen können. Daraus lässt sich indes- sen kein
Schaden im vorerwähnten Sinne ableiten. Hätten die Berufungsbeklagten ihr Bauprojekt so



verwirklichen können, wie sie es geplant hatten, dann wären die Projektierungskosten und
Gebühren, die sie vorliegend als Schaden geltend ma- chen, genauso angefallen, wie sie
tatsächlich angefallen sind. Ihr Vermögen hätte mithin dieselbe Verminderung erfahren,
wie es sie jetzt erfahren hat. Hätte aber auch die dingliche Vereinbarung des
Anschlussrechts und dessen Eintragung im Grundbuch nicht zu einer genügenden
Erschliessung geführt − wie es die Beru- fungsklägerin geltend macht − dann wäre die
Baubewilligung vom Verwaltungsge- richt aufgehoben worden und auch in diesem Fall
wären die Projektierungskosten und Gebühren angefallen. Es steht damit fest, dass den
Berufungsbeklagten be- züglich der Projektierungskosten und Gebühren bis anhin kein
haftpflichtrechtli- cher Schaden entstanden ist. Zu Recht hat die Berufungsklägerin
festgehalten, dass ein solcher allenfalls entstehen könnte, wenn die Berufungsbeklagten ein
neues Projekt realisieren würden. Über einen dannzumal möglichen Schaden braucht in
vorliegendem Verfahren jedoch nicht entschieden zu werden. 7.3.3. Zusammenfassend ist
festzustellen, dass den Berufungsbeklagten bisher kein haftpflichtrechtlicher Schaden im
Zusammenhang mit Projektierungskosten und Gebühren entstanden ist. Die Vorinstanz hat
ihnen damit zu Unrecht Scha- denersatz unter diesen Titeln zugesprochen. Die Berufung ist
in diesem Punkt be- gründet und das vorinstanzliche Urteil ist insoweit aufzuheben; die
Klage ist be- züglich der geltend gemachten Projektierungskosten und Gebühren
abzuweisen. 8. Kosten im Vorfeld des Quartierplanverfahrens 8.1 Die Berufungsklägerin
macht geltend, die Vorinstanz hätte den Berufungs- beklagten die von diesen geltend
gemachten "Kosten im Vorfeld des Quartierplan- verfahrens" nicht zusprechen dürfen, da
die Berufungsbeklagten diese Kosten in
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und substantiiert hätten. Die Berufungsbeklagten halten dem entgegen, die
Berufungsklägerin sei sowohl im Berufungsverfahren als auch vor der Vor- instanz in der
Lage gewesen, die mittels Honorarnote ihres damaligen Anwalts belegten Kosten detailliert
zu bestreiten. Dies zeige, dass der Vorwurf der unge- nügenden Substantiierung verfehlt sei.
Die Berufungsbeklagten hätten in den Rechtsschriften des vorinstanzlichen Verfahrens
dargelegt, weshalb die Rechtsbe- ratung durch den beigezogenen Rechtsanwalt aufgrund
des Fehlers des Kreisno- tars notwendig geworden sei und was diese konkret beinhaltet
habe. Aus der Ho- norarnote ergäben sich im Weiteren die einzelnen konkret erbrachten
Leistungen, chronologisch mit jeweiligem Datum aufgelistet. 8.2. Wie das
Verwaltungsgericht im angefochtenen Urteil festgestellt hat, gilt im Staatshaftungsprozess
aufgrund von Art. 6 Abs. 2 SHG (BR 170.050) eine strenge Verhandlungsmaxime (act. B.1,
S. 13). Diese entspricht der Verhandlungsmaxime i.S.v. Art. 55 Abs. 1 ZPO (vgl. VGer GR
U 21 37 v. 23.4.2021 E. 3; Botschaft der Regierung an den Grossen Rat zur Totalrevision
des Gesetzes über die Verant- wortlichkeit der Behörden und Beamten und die Haftung der
öffentlich-rechtlichen Körperschaften vom 29. Oktober 1944, S. 1368 f.; vgl. zum Ganzen
auch E. 1 zu- vor). Die Parteien stellen dies im Berufungsverfahren nicht in Frage. Nach
dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben die Parteien diejenigen Tat-
sachen zu behaupten, auf die sie ihre Ansprüche stützen, sowie die dazugehören- den
Beweismittel anzugeben (BGE 144 III 519 E. 5.1). Eine Tatsachenbehauptung braucht nicht
alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die relevanten Tat- sachen in einer den
Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder
Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; BGer 4A_496/2019 v. 01.02.2021
E. 4.1; 4A_605/2019 v. 27.05.2020 E. 4.1). Im- merhin muss die Tatsachenbehauptung so



konkret formuliert sein, dass ein sub- stantiiertes Bestreiten möglich ist oder der
Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; BGer 5A_780/2019 und
5A_842/2019 v. 31.08.2020 E. 7.4; je mit Hinweis). Behauptungen sind hinreichend, wenn
sie unter der Annah- me, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Gericht
den entspre- chenden Gesetzesnormen zuordnen und gestützt darauf die Forderung zuspre-
chen kann (BGE 132 III 186 E. 8.2 mit Hinweis). Ein solchermassen vollständiger
Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den
Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (zit. BGer 4A_605/2019 E. 4.1; vgl. auch
BGE 127 III 365 E. 2b). Nur soweit der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag
der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift eine über die Behauptungslast
hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbrin-

E. 16
/ 33 gen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zer- gliedert
so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der
Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 127 III 365 E. 2b mit
Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch BGer 4A_443/2017 v. 30.04.2018 E. 2.1). 8.3.1. Die
Berufungsbeklagten haben in ihrer Klage vorgebracht, weil sie sich ge- genüber den
Rechtsnachfolgern der Erben J._____ nicht auf das Anschlussrecht berufen könnten, müsse
ihr Grundstück im Rahmen eines Quartierplanverfahrens erschlossen werden. Ob die
Durchführung eines Quartierplanverfahrens für ein einzelnes Grundstück möglich sei, habe
zunächst geklärt werden müssen. Die dafür entstandenen Kosten würden sich auf CHF
14'437.50 belaufen. Ohne den Fehler des Kreisnotars wären diese Abklärungen nicht nötig
gewesen (VG act. A.1, N 79). Weitere Behauptungen stellten sie in diesem Zusammenhang
nicht auf. Als Beweis legten sie eine Honorarnote von Rechtsanwalt lic. iur. L._____ vom
18. November 2013 ins Recht (VG act. B.49). Diese Honorarnote führt zwar die in
Rechnung gestellten einzelnen Verrichtungen samt den jeweiligen Daten, an welchen sie
erbracht wurden, chronologisch auf. Es fehlt jedoch eine Aufschlüsse- lung des
angegebenen zeitlichen Gesamtaufwands auf die einzelnen Verrichtun- gen. 8.3.2. Die
Berufungsklägerin hat daraufhin in der Klageantwort ausgeführt, die Eintragung des
Anschlussrechts (im Grundbuch) hätte möglicherweise nicht zu einer vollständigen
Erschliessung geführt. Darum sei unklar, ob das Quartierplan- verfahren nicht ohnehin hätte
durchgeführt werden müssen. Die eingereichten Rechnungen enthielten zudem Positionen,
welche nichts mit den von den Beru- fungsbeklagten geltend gemachten Abklärungen im
Vorfeld des Quartierplanver- fahrens zu tun hätten. Die Forderung werde bestritten (VG act.
A. 3, Ziff. 34). 8.3.3. In der Replik erwiderten die Berufungsbeklagten, die Erschliessung
wäre durchaus genügend gewesen, wenn das Anschlussrecht eingetragen worden wä- re,
was die von der Gemeinde erteilte Baubewilligung, bei welcher von einer ding- lichen
Absicherung des Anschlussrechts ausgegangen worden sei, belege. Ein
Quartierplanverfahren hätte dann nicht durchgeführt werden müssen. Bezüglich der
Rechnung von Rechtsanwalt L._____ erläutere die Berufungsklägerin nicht, welche
Positionen nichts mit den Abklärungen im Vorfeld des Quartierplanverfah- rens zu tun
hätten, weshalb die unsubstantiierte Bestreitung nicht zu hören sei. Die Berufungsklägerin
bestreite im Übrigen nicht, dass sämtliche in der Rechnung von Rechtsanwalt L._____
aufgeführten Bemühungen aufgrund der fehlenden Er- schliessung, welche aus dem Fehler
des Kreisnotars resultiert hätte, notwendig
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/ 33 geworden seien, also kausal verursacht worden seien (VG act. A.5, N 53 ff. und 36).
8.3.4. In der Duplik bestritt die Berufungsklägerin, dass die Erschliessung bei Ein- tragung
des Anschlussrechts genügend gewesen wäre. Weiter führte sie aus, dass nur substantiierte
Behauptungen zu bestreiten seien. Da die Berufungsbe- klagten die Rechnungen von
Rechtsanwalt L._____ pauschal geltend machen würden, erübrige sich die Bestreitung
einzelner Rechnungspositionen. Die Rech- nungen würden zudem keine Detaillierungen
des Zeitaufwandes für die einzelnen Verrichtungen enthalten, so dass eine Prüfung und
detaillierte Bestreitung gar nicht möglich wäre. Die Berufungsbeklagten würden gemäss
Klage und Replik im Weiteren ausschliesslich "Kosten im Vorfeld des
Quartierplanverfahrens" geltend machen. Die Honorarnote enthalte jedoch Aufwand für die
Zeit vom 1. Januar 2011 bis 12. August 2013, während das Urteil des Verwaltungsgerichts
vom 1. Februar 2011 datiere und den Parteien am 23. Juni 2011 mitgeteilt worden sei.
Alleine daraus ergebe sich, dass nicht sämtliche Aufwendungen von Rechtsanwalt L._____
mit der Abklärung zusammenhängen könnten, ob die Durchführung des
Quartierplanverfahrens für ein einziges Grundstück möglich sei. Zudem ergebe sich aus der
Honorarnote, dass diese in zeitlicher Hinsicht auch Bemühungen nach Einleitung des
Quartierplanverfahrens umfasse, während die Berufungsbe- klagten mit der Klage explizit
nur die Kosten im Vorfeld des Quartierplanverfah- rens geltend machen würden (VG act.
A.10, Ziff. 26). 8.3.5. In der Triplik schliesslich hielten die Berufungsbeklagten fest, die
Aus- führungen der Berufungsklägerin zeigten, dass dieser ein Bestreiten des geltend
gemachten Schadens ohne weiteres möglich sei. In der Klageschrift seien die Gründe für
den Beizug von Rechtsanwalt L._____ dargelegt und die entstandenen Kosten ausgewiesen
worden. Dass seine Honorarnote vom 18. November 2013 nicht nur Positionen im
Zusammenhang mit der Durchführung des Quartierplan- verfahrens enthalte, treffe zu.
Seine Aufwendungen vom 1. Januar 2010 [recte 2011] bis am 28. Juni 2010 [recte 2011]
(Prüfung Urteil des Verwaltungsgerichts) seien dem Schadensposten "Kosten für das
Baueinsprache- und Rechtsmittelver- fahren" zuzuordnen. An der Pflicht der
Berufungsklägerin, diese Kosten zu erstat- ten, ändere sich dadurch nichts (VG act. A.11, N
49 f.). 8.3.6. In den weiteren Eingaben finden sich zu diesem von den Berufungsbeklag- ten
behaupteten Schadensposten keine Ausführungen. 8.4. Wie bereits festgestellt, gilt im
Staatshaftungsprozess eine strenge Ver- handlungsmaxime, die der Verhandlungsmaxime
i.S.v. Art. 55 Abs. 1 ZPO ent-
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Parteien Tatsachenbehauptungen rechtzeitig vorzubringen (vgl. Art. 229 ZPO i.V.m. Art.
65 Abs. 2 VRG) und es gelten die Bestimmungen über den Akten- schluss (vgl. KGer GR
ZK2 21 29 v. 22.12.2022 E. 6.6). Dieser tritt nach der Mög- lichkeit, sich zweimal
uneingeschränkt zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess
einzuführen, ein; danach haben die Parteien nur noch unter den eingeschränkten
Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel
vorzubringen (vgl. BGE 144 III 67 E. 2.1; 140 III 312 E. 6.3.2). Vorliegend hatten die
Parteien im vorinstanzlichen Verfahren die Gelegenheit, sich in einem doppelten
Schriftenwechsel zweimal unbeschränkt zu äussern. Der Aktenschluss trat damit mit
Einreichung der Duplik ein. Die Beru- fungsbeklagten konnten mithin in der Triplik nur
neue Tatsachen behaupten, die entweder erst nach Aktenschluss entstanden waren oder
bereits vor Aktenschluss vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher
vorgebracht werden konnten (vgl. Art. 229 Abs. 1 ZPO). Ihre Ausführungen, die



Aufwendungen von Rechtsanwalt L._____ in der Zeit vom 1. Januar 2011 bis zum 28. Juni
2011 seien dem Schadensposten "Kosten für das Baueinsprache- und
Rechtsmittelverfahren" zuzuordnen, finden sich erst in der Triplik und waren folglich neu.
Sie hätten offen- sichtlich bereits im doppelten Schriftenwechsel vorgebracht werden
können, wes- halb sie verspätet erfolgten und vorliegend in dem Sinne nicht berücksichtigt
wer- den dürfen, als diese Aufwendungen nicht unter dem Gesichtspunkt der Bauein-
sprache und des daran anschliessenden Rechtsmittelverfahrens geprüft werden können.
Selbst wenn sie aber als Kosten des Baueinsprache- und des Rechtsmit- telverfahrens
geprüft werden müssten, so könnten sie doch nicht zugesprochen werden, denn es würde an
einer Bezifferung fehlen (dazu gleich nachfolgend). Bei der weiteren Feststellung der
Berufungsbeklagten, es treffe zu, dass die Hono- rarnote von Rechtsanwalt L._____ nicht
nur Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Quartierplanverfahren umfasse, handelt es
sich dahingegen um ein Zu- geständnis, das in jeder Phase des Prozesses möglich ist (BGer
4A_33/2015 v. 09.06.2015 E. 6.2.2). Dieses Zugeständnis hätte die Vorinstanz ihrem Urteil
zu- grunde legen müssen. Sie hätte mithin davon ausgehen müssen, dass nicht sämt- liche
Aufwendungen, die Rechtsanwalt L._____ in seiner Honorarnote vom 18. November 2013
aufgeführt hat, zu den von den Berufungsbeklagten geltend ge- machten "Kosten im
Vorfeld des Quartierplanverfahrens" gehörten. Somit hätte sie den Berufungsbeklagten
unter diesem Titel von vornherein nicht den gesamten mit der Honorarnote von
Rechtsanwalt L._____ in Rechnung gestellten Betrag zu- sprechen dürfen. Da die
Honorarnote von Rechtsanwalt L._____ keine Zeiteinhei- ten pro Verrichtung enthält,
sondern einzig einen zeitlichen Gesamtaufwand für
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zeitliche Aufwand im Zusammenhang mit dem Quartierplanverfahren steht. Damit aber
steht nicht fest, welche Aufwendungen die Berufungsbeklagten unter dem Titel "Kosten im
Vorfeld des Quartierplanverfahrens" tatsächlich geltend machen. Fehlt es aber an einem
genau bezeichneten zeitlichen Aufwand, kann der unter diesem Titel tatsächlich
ausgewiesene Geldbetrag nicht errechnet werden. Es fehlt der Klage insoweit an einer
Bezifferung und auch an der notwendigen Sub- stantiierung (vgl. dazu auch nachfolgend
Erwägung 8.5). Die Vorinstanz hätte die Klage in diesem Punkt abweisen müssen.
Nachdem sie dies nicht getan, sondern den gesamten mit der Honorarnote in Rechnung
gestellten Betrag den Berufungs- beklagten als Schadenersatz zugesprochen hat, ist die
Berufung in diesem Punkt begründet und das vorinstanzliche Urteil ist insoweit
aufzuheben. Die Klage ist im Zusammenhang mit den unter dem Titel "Kosten im Vorfeld
des Quartierplanver- fahrens" geltend gemachten Aufwendungen abzuweisen. 8.5. Zu einer
Abweisung der Klage in diesem Punkt gelangt man im Übrigen auch über die Frage der
genügenden Substantiierung. Die Berufungsbeklagten haben in der Klage den
Forderungsbetrag genannt und behauptet, die Aufwen- dungen von Rechtsanwalt L._____
würden im Zusammenhang mit der Abklärung stehen, ob für ein einzelnes Grundstück ein
Quartierplanverfahren durchgeführt werden könne (vgl. VG act. A.1 Rz. 79). Weitere
Tatsachenbehauptungen finden sich weder in der Klage noch in der Replik des
vorinstanzlichen Verfahrens. Als Beweis haben die Berufungsbeklagten die Honorarnote
von Rechtsanwalt L._____ eingereicht (VG act. B.49). Sie machen geltend, damit hätten sie
ihrer Substantiie- rungslast genügt. Das trifft nicht zu. Zunächst ist festzuhalten, dass die
Beru- fungsbeklagten die Honorarnote von Rechtsanwalt L._____ einzig als Beweis an-
geboten haben. Ein Hinweis, dass die Honorarnote den Tatsachenvortrag ver- vollständige,



fehlt. Weiter ist den Berufungsbeklagten zu entgegnen, dass Be- hauptungen grundsätzlich
in den Rechtsschriften vorzubringen sind und es nur ausnahmsweise zulässig ist, den
Obliegenheiten der Substantiierung durch Ver- weis auf eine Beilage nachzukommen.
Dafür wird vorausgesetzt, dass die Tatsa- chen in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen
in einer Rechtsschrift behauptet werden (vgl. BGE 136 III 322 E. 3.4.2) und nur für
Einzelheiten auf eine Beilage verwiesen wird. Auch dann ist zu prüfen, ob die Gegenpartei
und das Gericht da- mit die notwendigen Informationen in einer Art erhalten, die eine
Übernahme in die Rechtsschrift als blossen Leerlauf erscheinen lässt (BGE 144 III 519 E.
5.2.1.2; BGer 4A_377/2021 v. 29.6.2022 E. 3.2; 4A_415/2021 v. 18.3.2022 E. 5.4 mit Hin-
weisen). Der Verweis ist ungenügend, wenn die nötigen Informationen in den Bei- lagen
nicht eindeutig und vollständig enthalten sind oder aber daraus zusammen-
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langten Informationen gewährleistet sein, und es darf kein Interpretationsspiel- raum
entstehen (vgl. zum Ganzen statt vieler BGer 4A_473/2022 v. 19.01.2023 E. 4.3.3 und
5A_745/2021 v. 26.04.2022 E. 2.2.3). Wie bereits festgestellt, sind in der Honorarnote von
Rechtsanwalt L._____ keine Zeitangaben zu den einzelnen Ver- richtungen zu finden; sie
enthält zwar eine mit Daten versehene chronologische Auflistung der abgerechneten
Bemühungen, jedoch nur ein Gesamttotal der auf- gewendeten Zeit. Damit aber fehlt eine
wichtige Information, um die Honorarnote überprüfen und substantiiert bestreiten zu
können. Denn selbst wenn die Beru- fungsklägerin einzelne der abgerechneten
Verrichtungen als nicht zu den Ab- klärungen bezüglich eines Quartierplanverfahrens
gehörend benannt hätte, hätte sie doch nicht näher ausführen können, welchen Teilbetrag
der Forderung sie da- mit bestreitet. Die für ein substantiiertes Bestreiten notwendigen
Informationen sind weder in den Rechtsschriften des vorinstanzlichen Verfahrens noch in
der Beilage zu finden, weshalb die Berufungsbeklagten ihrer Substantiierungslast nicht in
genügendem Masse nachgekommen sind. Selbst wenn man von einem rechtsgenügenden
Verweis ausgehen wollte, würde dies den Berufungsbeklagten nicht weiterhelfen. Mit den
Ausführungen in den Rechtsschriften und dem Verweis auf die Beilage hätten die
Berufungsbeklagten die Forderung lediglich pauschal behauptet, nachdem weder den
Rechtsschriften noch der Honorarnote entnommen werden kann, wie die Forderung sich
zusam- mensetzt (welche Beträge den einzelnen Bemühungen zuzurechnen sind). Haben
die Berufungsbeklagten die Forderung aber nur pauschal behauptet, so musste die
Berufungsklägerin die Forderung auch nur pauschal bestreiten. Und das hat sie getan. Sie
hat in der Klageantwort ausgeführt, die Rechnungen enthielten Po- sitionen, die nichts mit
den behaupteten Abklärungen zu tun hätten; die Forderung werde bestritten (VG act. A.3,
S. 17 N 34). Das genügte. Die Berufungsbeklagten wären infolgedessen angehalten
gewesen, ihre Behauptung näher zu substantiie- ren, das heisst auszuführen, welche Beträge
welchen Verrichtungen zuzurechnen sind und weshalb die einzelnen konkreten
Verrichtungen unter dem Titel "Kosten im Vorfeld des Quartierplanverfahrens" geltend
gemacht werden können. Das ha- ben sie nicht getan. Vielmehr haben sie sich in der
vorinstanzlichen Replik damit begnügt zu bestreiten, dass die von der Berufungsklägerin
vorgebrachte Bestrei- tung genügend substantiiert sei. Das genügte nicht. Die behaupteten
Kosten wa- ren mithin weiterhin bestritten und nicht nachgewiesen. Somit hätte die
Vorinstanz die Klage in diesem Punkt abweisen müssen. Da sie dies nicht getan hat, ist die
Berufung diesbezüglich auch unter diesem Gesichtspunkt begründet. Das vorin-
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weisen. Die Berufungsklägerin führt in diesem Zusammenhang in der Berufungsreplik aus,
daran ändere auch "die von den Klägern ins Feld geführte Tatsache nichts, dass
unbestrittenermassen sämtliche in der Honorarnote von RA L._____ aufgeführten
Bemühungen aufgrund der fehlenden Erschliessung notwendig geworden sind", (act. A.8,
S. 6). Die Berufungsbeklagten wollen daraus ein Zugeständnis ableiten. Dem kann nicht
gefolgt werden. Die Berufungsklägerin hat an derselben Stelle nämlich weiter ausgeführt,
die Berufungsbeklagten hätten die Forderung über CHF 14'437.50 in tatsächlicher Hinsicht
einzig mit Abklärungen zur Frage, ob die Durchführung eines Quartierplanverfahrens für
ein einzelnes Grundstück möglich sei, begründet. Ausgehend von diesem
Tatsachenfundament könne von vornher- ein für diverse Positionen der Honorarnote von
Rechtsanwalt L._____ kein Scha- denersatz zugesprochen werden. Damit hat die
Berufungsklägerin zwar aner- kannt, dass die in der Honorarnote von Rechtsanwalt
L._____ aufgeführten Bemühungen durch die fehlende Erschliessung verursacht wurden.
Sie hat aber weiterhin bestritten, dass sämtliche Bemühungen in Zusammenhang mit den
Ab- klärungen zur Frage der Durchführbarkeit eines Quartierplanverfahrens für ein
einzelnes Grundstück stehen. Nur mit diesen Abklärungen aber haben die Beru-
fungsbeklagten ihre Forderung in diesem Punkt begründet. Es kann den Beru-
fungsbeklagten nicht zugestimmt werden, dass eine eventuell ungenaue bzw. nicht für alle
Einzelleistungen zutreffende Zusammenfassung der Leistungen irre- levant sei. Es geht
nämlich um mehr als nur eine ungenaue Zusammenfassung. Es geht um das
Klagefundament für diese Schadensposition. Dabei kommt es sehr wohl darauf an, was
genau behauptet wird, denn das Gericht darf seinem Urteil nur behauptete Tatsachen
zugrunde legen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Zudem muss die Gegenpartei klar erkennen können,
gegen was sie sich zur Wehr setzen muss. Die Berufungsbeklagten verlangen die Kosten
aus der Honorarnote von Rechtsanwalt L._____ allein unter dem Aspekt der Abklärungen
bezüglich Durch- führbarkeit eines Quartierplanverfahrens für ein einzelnes Grundstück.
Wenn sie der Ansicht gewesen wären, diese Kosten würden ihnen auch aus anderen Grün-
den zustehen, hätten sie diese Gründe geltend machen müssen. Das haben sie nicht getan.
Damit bleibt es in diesem Punkt bei der Abweisung der Klage. 9. Verjährung der
Schadenspositionen "Kosten Bauprojekt" und "Kosten Ein- sprache- und
Beschwerdeverfahren" 9.1. Die Berufungsklägerin führt aus, die Berufungsbeklagten und
die Vorinstanz seien davon ausgegangen, dass die als Schaden geltend gemachten Kosten
des
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und K._____ angefallen seien und die Forderung mittels Zession auf die
Berufungsbeklagten übertragen worden sei. Die Berufungsklägerin habe schon im
vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, dass gegenüber dem Berufungsbe- klagten 1
und seiner Ehefrau keine Verjährungsverzichtserklärungen abgegeben worden seien. Die
Vorinstanz habe sich nicht zum Einwand geäussert, die Ver- jährungsverzichtserklärungen
gegenüber den Berufungsbeklagten (Erbengemein- schaft) hätten gegenüber der einfachen
Gesellschaft der Eheleute D._____ keine Wirkung entfaltet. Darin liege eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs. Die Beru- fungsbeklagten hätten in der Triplik im vorinstanzlichen
Verfahren argumentiert, K._____ habe das Baugesuch als Ehefrau mitunterzeichnet und die



Kosten seien allein vom Berufungsbeklagten 1 als künftigem Eigentümer der Parzelle Nr.
F._____ zu tragen, selbst wenn die Rechnungen auf beide Ehegatten lauten wür- den. Die
Berufungsklägerin halte daran fest, dass die Eheleute E._____ eine ein- fache Gesellschaft
bilden würden. Die C._____ einerseits und die einfache Ge- sellschaft der Eheleute
D._____ andererseits seien Gesamthandschaften und die Berufungsklägerin sei der
Auffassung, dass die gegenüber der C._____ abgege- benen
Verjährungsverzichtserklärungen gegenüber der einfachen Gesellschaft der Eheleute
D._____ keine Wirkung entfalten würden. Die Baueinsprache sei am 11. Februar 2010
erfolgt, der Entscheid des Verwaltungsgerichts zum Bauvorhaben sei den
Berufungsbeklagten am 23. Juni 2011 zugestellt worden. Die geltend ge- machten
Rechnungen datierten vom 1. Oktober 2008 bis zum 18. November 2013. Die Forderung sei
daher im Zeitpunkt der Abtretung durch die Eheleute D._____ und K._____ am 26.
November 2014 bereits verjährt gewesen. 9.2. Die Berufungsbeklagten halten dem
entgegen, gemäss partiellem Erbtei- lungsvertrag vom 24. Juli/11. August 2009 werde der
Berufungsbeklagte 1 die Pa- rzelle Nr. F._____ zu Alleineigentum übernehmen. Er habe die
Baueingabe als zukünftiger Grundeigentümer eingereicht und die mit dem Bauvorhaben
zusam- menhängenden Kosten seien von ihm zu tragen. Aus der Mitunterzeichnung des
Baugesuchs durch seine Ehefrau könne nicht abgeleitet werden, dass die Eheleu- te
D._____ eine einfache Gesellschaft bilden würden. Dazu würde es schon am notwendigen
animus societatis fehlen. Eine solche Mitunterzeichnung durch den Ehegatten sei durchaus
üblich, gerade wenn es um Angelegenheiten der Famili- enwohnung gehe. Sie führe zu
keiner einfachen Gesellschaft unter den Eheleuten, zumal ein Gesellschaftsverhältnis unter
den Ehegatten nie gewollt gewesen sei. Ein konkludentes Zustandekommen eines
Gesellschaftsvertrages sei nicht leicht- hin anzunehmen. Der Berufungsbeklagte 1 werde
die Parzelle Nr. F._____ allein zu Eigentum übernehmen, er trage jegliche Kosten im
Zusammenhang mit den
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seine Ehefrau. Derselbe Berufungsbeklagte 1 sei als Erbe persönlich Adressat der
Verjährungsverzichtserklärungen, die die Berufungsklägerin gegenü- ber "den Erben
D._____ sel., nämlich D._____ und E._____" abgegeben habe. Die dem
Berufungsbeklagten 1 zustehenden Ersatzansprüche seien daher schon vor ihrer Abtretung
von den Verjährungsverzichtserklärungen erfasst gewesen. Entsprechend sei keine
Verjährung eingetreten. 9.3. Entgegen der Auffassung der Berufungsklägerin hat sich die
Vorinstanz mit der Verjährung befasst. Sie hat untersucht, ob mögliche Forderungen der
Beru- fungsbeklagten im Zeitpunkt der Klageeinleitung verjährt gewesen sind, und sie hat
dies mit Hinweis auf die Verjährungsverzichtserklärungen der Berufungskläge- rin
gegenüber den Berufungsbeklagten verneint (act. B.1, S. 14 f. Ziff. 2.3). Aus der
entsprechenden Erwägung lässt sich indessen schliessen, dass sich die Vor- instanz mit der
Frage, ob die vom Berufungsbeklagten 1 und seiner Ehefrau an die Berufungsbeklagten
zedierten Forderungen im Zeitpunkt der Zession bereits ver- jährt gewesen sind, nicht
befasst hat. Genau dies jedoch hat die Berufungskläge- rin geltend gemacht, sie hat nur
gegen die zedierten Forderungen die Einrede der Verjährung erhoben (VG act. A.10 Ziff.
21). Insoweit hat die Vorinstanz die Aus- führungen der Berufungsklägerin offensichtlich
falsch verstanden. Nachdem die Berufungsklägerin ihre Vorbringen hinsichtlich der
Verjährung im Berufungsverfah- ren frei und unbeschränkt wiederholen konnte und die
Berufungsinstanz über eine volle Kognition verfügt, kann jedoch von einer Heilung einer



möglichen Verletzung des rechtlichen Gehörs ausgegangen werden. 9.4. Unter den Parteien
ist umstritten, ob der Berufungsbeklagte 1 und seine Ehefrau eine einfache Gesellschaft
gebildet haben. Diese Frage ist vorweg zu klären. 9.4.1. Die Berufungsklägerin hat in der
Klageantwort geltend gemacht, die "Ehe- gatten D._____ und K._____ (als einfache
Gesellschaft)" hätten die Realisierung des Bauvorhabens beabsichtigt; die Rechnungen,
welche an deren Adresse ge- gangen seien, könnten von den Berufungsbeklagten nicht als
Schaden geltend gemacht werden (VG act. A.3 Ziff. 40.3 erster Spiegelstrich). Die
Berufungsbe- klagten haben in der Replik im vorinstanzlichen Verfahren zu diesem Punkt
erwi- dert, die an die Ehegatten D._____ und K._____ adressierten Rechnungen könn- ten
sehr wohl als Schaden geltend gemacht werden. Da ein Schadenersatzan- spruch nicht
höchstpersönlicher Natur sei, könne er abgetreten werden. Der Beru- fungsbeklagte 1 und
seine Ehefrau hätten ihre Ansprüche gegen die Berufungs- klägerin an die
Berufungsbeklagten abgetreten (VG act. A.5 Rz. 69). Damit haben
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Bauvorhabens auf der Parzelle Nr. F._____ in G._____ eine einfache Gesell- schaft gebildet
haben. Eine diesbezügliche Bestreitung erfolgte erst in der Triplik (VG act. A.11 Rz. 29)
und damit verspätet (vgl. Erwägung 8.4). Damit ist unbestrit- ten geblieben, dass der
Berufungsbeklagte 1 und seine Ehefrau bezüglich des Bauvorhabens auf der Parzelle Nr.
F._____ in G._____ eine einfache Gesellschaft gebildet haben. Von einer einfachen
Gesellschaft ist mithin auszugehen. 9.4.2. Selbst wenn man die Ausführungen der
Berufungsbeklagten in der vor- instanzlichen Replik, wonach K._____ nach aussen, wie es
bei vielen Ehepaaren üblich sei, neben dem Berufungsbeklagten 1 zum Teil als
Mitunterzeichnerin des Baugesuches u.ä. mitaufgetreten sei (VG act. A.5 Rz. 63), als
Bestreitung des Vorliegens einer einfachen Gesellschaft zwischen D._____ und K._____
genügen lassen wollte, so würde dies den Berufungsbeklagten nicht weiterhelfen. Die
einfache Gesellschaft ist eine vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehr Personen
zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln (Art.
530 Abs. 1 OR). Wesentlich ist dabei, dass die Gesell- schafter das künftige Verhalten auf
die Verfolgung des vereinbarten Zwecks aus- richten (BGE 137 III 455 E. 3.1) und die
Verwirklichung der zum gemeinsamen Zweck verschmolzenen Interessen aller
Gesellschafter fördern (BGer 4A_533/2014 v. 29.04.2015 E. 2.2.3; 4A_619/2011 v.
20.03.2012 E. 3.6). Eine derartige gemeinsame Zweckverfolgung liegt vor, wenn die
Beteiligten ein und dasselbe Ziel anstreben und wenn sie alle zur Erreichung dieses Ziels
beitragen, um am erhofften Erfolg teilzuhaben, zugleich aber bereit sind, auch einen allfälli-
gen Misserfolg mitzutragen (BGer 4A_509/2010 v. 11.03.2011 E. 5.2). Von der Verfolgung
eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln kann nur dort
gesprochen werden, wo ein Wille besteht, die eigene Rechtsstellung einem gemeinsamen
Zweck unterzuordnen, um auf diese Weise einen Beitrag an die Gemeinschaft zu leisten
(BGer 4A_533/2014 v. 29.04.2015 E. 2.2.3; 4C.195/2006 v. 12.10.2007 E. 2.4.1).
Vorliegend haben der Berufungsbeklagte 1 und seine Ehefrau gemeinsam das Baugesuch
gestellt (VG act. B.14). Die als Schaden geltend gemachten Rechnun- gen betreffend
Kosten "Bauprojekt" und "Einsprache-/Beschwerdeverfahren" lau- ten weitestgehend auf
sie gemeinsam (VG act. B.25 – B.47), was dafür spricht, dass beide gemeinsam die den
Rechnungen zugrundeliegenden Verträge abge- schlossen haben und damit
Vertragsparteien gewesen sind. Beide erscheinen als Parteien im Rubrum der Urteile des
Verwaltungsgerichts vom 1. Februar 2011 und vom 1. April 2014 (VG act. B.15 und B.16).



Gemeinsam haben sie ihre Forderun-
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davon ausgegangen, die Forderungen stünden ihnen gemeinsam zu. Die Argumentation der
Berufungsbeklagten, K._____ habe das Baugesuch und weite- re Dokumente lediglich als
Ehefrau unterzeichnet, wie das bei vielen Ehepaaren üblich sei, und nicht als Partnerin im
Bauvorhaben, überzeugt nicht. Vielmehr las- sen die Akten keinen anderen Schluss zu, als
dass die Eheleute D._____ und K._____ geplant haben, gemeinsam die Parzelle Nr.
F._____ in G._____ zu über- bauen, und dass jeder nach seinen Möglichkeiten dazu
beigetragen hat. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Behauptung der
Berufungsbeklagten, der Berufungsbeklagte 1 habe das Baugesuch als zukünftiger
Alleineigentümer der Parzelle Nr. F._____ gestellt und trage sämtliche Kosten alleine, erst
in der Triplik im vorinstanzlichen Verfahren erfolgt ist (vgl. VG act. A.11 Rz. 29), obwohl
die Berufungsklägerin wie gesehen schon in der Klageantwort behauptet hat, die Eheleute
E._____ bildeten eine einfache Gesellschaft. Damit aber ist die Behaup- tung der
Berufungsbeklagten verspätet und kann nicht berücksichtigt werden. Dass die
Berufungsbeklagten sie im Berufungsverfahren wiederholen, ändert dar- an nichts. Im
Übrigen hat der Berufungsbeklagte 1 das Baugesuch gerade nicht alleine gestellt, sondern
zusammen mit seiner Ehefrau. Die Eheleute D._____ und K._____ haben sich
zusammengetan, um einen gemeinsamen Zweck mit gemein- samen Kräften und Mitteln zu
erreichen. Dabei konnten ihre Beiträge ohne Weite- res unterschiedlich sein in Art und
Grösse (vgl. BGE 137 III 455 E. 3.1). Aus die- sem Grund wäre eine Tragung der Kosten
durch den Berufungsbeklagten 1 alleine nicht entscheidend und würde nicht gegen eine
einfache Gesellschaft sprechen, selbst wenn diese (im Übrigen unbelegte) Behauptung der
Berufungsbeklagten zu berücksichtigen wäre. Die Zusammenarbeit zwischen dem
Berufungsbeklagten 1 und seiner Ehefrau ist als einfache Gesellschaft zu qualifizieren.
Daran vermöchte nichts zu ändern, wenn sie sich nicht bewusst gewesen sein sollten, dass
sie eine einfache Gesellschaft bildeten, kann eine solche doch auch konkludent entstehen
und sich namentlich aus dem Verhalten der Gesellschafter ergeben (BGE 124 III 363 E. II
2a; 116 II 707 E. 2a), ohne dass ihnen diese Rechtsfolge bewusst sein muss (BGer
5A_731/2021 v. 04.08.2022 E. 2.3.3). Was die Berufungsbeklagten sonst noch vorbringen,
um ihr Argument zu stützen, es liege keine einfache Gesellschaft vor, überzeugt nicht. Ihre
Behauptung, es sei durchaus üblich, dass die Ehefrau Dokumente mitunterzeichne,
insbesondere wenn es um die Familienwohnung gehe, krankt schon daran, dass die Eheleute
D._____ auf der Parzelle Nr. F._____ in G._____ ein Gebäude mit drei Wohnun- gen
planten, wovon sie zwei als Zweitwohnungen verkaufen und die dritte selbst als
Zweitwohnung nutzen wollten (vgl. VG act. A.1 Rz. 28). Es ging mithin nicht
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klagten ihre Behauptung stützen, es sei üblich, dass Ehefrauen Dokumente ihrer Ehemänner
mitunterzeichneten. Es genügt nicht, einfach eine Üblichkeit zu be- haupten. Von Gesetzes
wegen jedenfalls ist die Mitunterzeichnung durch den Ehepartner nur üblich, wenn dieser
sich ebenso in irgendeiner Form binden will. Dass K._____ das Baugesuch
mitunterzeichnet haben soll, obwohl sie nicht mit ihrem Ehemann zusammen Bauherrin
gewesen sein soll, überzeugt nicht. Beim animus societatis wiederum handelt es sich um
einen anderen Ausdruck für den Willen, mit vereinten Kräften und Mitteln ein



gemeinsames Ziel zu verfolgen (BGer 4A_312/2019 v. 12.05.2020 E. 3.4). Auch
diesbezüglich belassen es die Beru- fungsbeklagten bei der einfachen Behauptung, ein
solcher habe den Eheleuten D._____ gefehlt. Wie bereits aufgezeigt, zeichnen die Akten ein
anderes Bild: In allen wichtigen Dokumenten (Baueingabe, Rechnungen, Urteile des
Verwaltungs- gerichts, Zessionserklärung) erscheinen die Ehepartner gemeinsam und als
Bau- herren. Die einfache Behauptung der Berufungsbeklagten genügt nicht, um dieses Bild
umzustossen. Schliesslich machen die Berufungsbeklagten geltend, der Beru- fungsbeklagte
1 und seine Ehefrau hätten keine Gesellschaft bilden wollen. Die Berufungsbeklagten haben
in der Duplik im Berufungsverfahren ausgeführt, eine genauere Prüfung und Zuordnung, ob
die betreffenden Ansprüche ursprünglich nur dem Berufungsbeklagten 1 oder den
Ehegatten D._____ gemeinsam zuge- standen hätten, sei bei Einleitung des
vorinstanzlichen Verfahrens zunächst nicht erforderlich gewesen. Erst die
Verjährungseinrede der Berufungsklägerin habe diese Klärung erforderlich gemacht (act.
A.9 Rz. 24). Damit ist klar, dass sich die Eheleute D._____ keine Gedanken darüber
gemacht haben, ob sie eine einfache Gesellschaft bilden wollten, bevor sie das Bauvorhaben
in Angriff genommen ha- ben, und dies auch in der Folge nicht getan haben. Selbst zu
Beginn des vorlie- genden Staatshaftungsprozesses haben sie sich nicht mit dieser Frage
befasst. Eine einfache Gesellschaft entsteht nun aber auch ohne das Wissen der Gesell-
schafter. Sie kann sogar entstehen, obwohl die Gesellschafter bewusst keine ein- fache
Gesellschaft gründen wollen (vgl. Lukas Handschin, Keine Angst vor der einfachen
Gesellschaft, in: SJZ 109 [2013] Nr. 21 S. 485 ff.). Dass die Frage der einfachen
Gesellschaft den Berufungsbeklagten und insoweit auch den Ehegatten D._____ erst
nachträglich bewusst geworden ist, hat keinen Einfluss auf die Ent- stehung der einfachen
Gesellschaft. Insbesondere könnte ein später entwickelter Wunsch, keine einfache
Gesellschaft bilden zu wollen, nicht verhindern, dass die einfache Gesellschaft bereits
entstanden war. Wie die Akten deutlich aufzeigen, haben die Eheleute D._____ alle
Voraussetzungen für die Bildung einer einfachen Gesellschaft erfüllt. Es ist bezüglich des
Bauvorhabens auf der Parzelle Nr.
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Berufungsbeklagten 1 und seiner Ehefrau auszugehen. 9.5. Unbestrittenermassen hat die
Berufungsklägerin gegenüber der C._____, bestehend aus den Berufungsbeklagten,
mehrere Verjährungsverzichtserklärun- gen abgegeben (VG act. B.18 – B.21). Zu klären ist
die Frage, ob diese auch ge- genüber dem Berufungsbeklagten 1 und seiner Ehefrau, die
eine einfache Gesell- schaft bilden, Gültigkeit haben. Dazu sind die Verzichtserklärungen
nach dem Ver- trauensprinzip auszulegen. Vorneweg ist festzustellen, dass die C._____ und
die einfache Gesellschaft der Eheleute D._____ zwei voneinander verschiedene rechtliche
Gebilde sind. Beide sind voneinander unabhängige Gesamthandschaften. Sie fussen auf
unterschied- lichen Rechtsgründen und umfassen unterschiedliche Personengruppen. Dass
der Berufungsbeklagte 1 zu beiden Gruppen gehört, ändert daran nichts. Sie sind
voneinander zu unterscheiden und klar auseinanderzuhalten, auch wenn keine der beiden
eine eigene Rechtspersönlichkeit aufweist. Die Berufungsklägerin – bzw. der Kreis
G._____ als ihr Rechtsvorgänger – hat alle Verjährungsverzichtser- klärungen explizit
gegenüber der "C._____ sel., nämlich D._____ und E._____" erklärt (vgl. VG act. B.18 –
B.21). Dies kann nicht anders verstanden werden, als dass sie ihren zeitlich begrenzten
Verjährungseinredeverzicht auf die Erbenge- meinschaft beschränkt hat bzw. auf
Forderungen, die den Erben aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Erbengemeinschaft



gemeinsam zustehen. Forderungen aus der einfachen Gesellschaft zwischen dem
Berufungsbeklagten 1 und seiner Ehe- frau sind nicht erfasst. Davon gehen offensichtlich
auch die Berufungsbeklagten aus, wie ihre Argumentation deutlich zeigt. Sie behaupten
nämlich nicht, auch nicht eventualiter, dass die Verjährungsverzichtserklärungen auch für
die Forde- rungen aus der einfachen Gesellschaft Gültigkeit hätten. Vielmehr argumentieren
sie, es sei keine einfache Gesellschaft entstanden und die Forderungen aus den Kosten des
Bauprojektes und des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens seien dem
Berufungsbeklagten 1 alleine angefallen. Weil die Erbengemeinschaft keine
Rechtspersönlichkeit habe, seien die Verjährungsverzichtserklärungen gegenüber den
Berufungsbeklagten je persönlich abgegeben worden, weshalb auch die ge- nannten
Forderungen des Berufungsbeklagten 1 von den Verjährungsverzichten erfasst seien. Ob
dieser Argumentation gefolgt werden könnte, braucht nicht un- tersucht zu werden,
nachdem sich erwiesen hat, dass zwischen den Ehegatten D._____ eine einfache
Gesellschaft entstanden ist und die Kosten des Bauprojek- tes und des Einsprache- und
Beschwerdeverfahrens den Eheleuten D._____ ge- meinsam angefallen sind. Immerhin sei
aber doch festgestellt, dass es aufgrund
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Erbengemeinschaft bezieht bzw. auf Forderungen, die den Berufungsbeklag- ten aufgrund
ihrer Mitgliedschaft in der Erbengemeinschaft und damit gemeinsam zustehen, fraglich
erscheint, dass die Argumentation der Berufungsbeklagten ver- fangen würde. Jedenfalls
aber ergibt sich aus der Argumentation der Berufungs- beklagten, dass sie davon ausgehen,
die Verjährungsverzichtserklärungen hätten Forderungen aus der einfachen Gesellschaft
nicht erfasst. Gelten die Ver- jährungsverzichtserklärungen aber nicht für die Forderungen
aus der einfachen Gesellschaft, so sind die behaupteten Forderungen betreffend die Kosten
des Bauprojekts und des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens bereits vor ihrer Zession
an die Berufungsbeklagten am 26. November 2014 (VG act. B.23) ver- jährt, datiert die
letzte von ihnen doch vom 13. September 2011 (VG act. B.48. VG act. B.49 betrifft das
Quartierplanverfahren und hat folglich nichts mit den Kosten aus dem Bauprojekt und aus
dem Einsprache- und Beschwerdeverfahren zu tun, sondern wird von den
Berufungsbeklagten wie gesehen in einem separaten Punkt geltend gemacht) und verjährt
der Anspruch auf Schadenersatz in einem Jahr von dem Tage an, da dem/der Geschädigten
der Schaden und die bzw. der Ersatz- pflichtige bekannt geworden sind (vgl. Art. 13 Abs. 1
VG und Art. 8 Abs. 1 SHG), wobei den Berufungsbeklagten mit dem die Baubewilligung
aufhebenden Urteil des Verwaltungsgerichts vom 1. Februar 2011 (VG act. B.15) auch die
mögliche Ersatzpflichtige bekannt geworden war. Einreden, die der Forderung des Abtre-
tenden entgegenstanden, kann der Schuldner auch gegen den Erwerber geltend machen,
wenn sie schon zu der Zeit vorhanden waren, als er von der Abtretung Kenntnis erhielt (Art.
169 Abs. 1 OR). Die Berufungsklägerin kann den Berufungs- beklagten gegenüber somit
die Einrede der Verjährung erheben. Das hat sie in der Duplik des vorinstanzlichen
Verfahrens getan (VG act. A.10 Ziff. 21), was rechtzei- tig ist. Eine Forderung, die verjährt
ist und deren Verjährung der Schuldner einre- deweise geltend gemacht hat, kann nicht
mehr gerichtlich durchgesetzt werden. Die Vorinstanz hat den Berufungsbeklagten unter
den Titeln "Kosten Bauprojekt" und "Kosten Einsprache- und Beschwerdeverfahren" zu
Unrecht Schadenersatz zugesprochen. Die Berufung ist auch in diesem Punkt begründet,
das vorinstanzli- che Urteil ist insoweit aufzuheben und die Klage ist diesbezüglich
abzuweisen. 10. Zusammenfassung Insgesamt ergibt sich, dass die Berufung im Ergebnis



begründet und gutzuheissen ist. Die Ziffern 1, 3 und 4 des vorinstanzlichen Urteils sind
aufzuheben und die Klage der Berufungsbeklagten ist, abgesehen vom Nachklagevorbehalt,
von dem
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nicht angefochten hat, abzuweisen. 11. Prozesskosten des vorinstanzlichen Verfahrens
Nachdem die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid trifft, hat sie auch über die
vorinstanzlichen Kosten zu befinden (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Es wird an dieser Stelle
zudem auf die Anschlussberufung der Berufungsbeklagten einge- gangen, mit welcher sie
den vorinstanzlichen Kostenspruch anfechten.
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fehlt es schon an der ersten Voraussetzung einer möglichen Haftung der Be-
rufungsklägerin für Schadenersatz. Die Berufungsbeklagten sind folglich auch im
Grundsatz nicht durchgedrungen. Es sind insoweit keine Gründe ersichtlich, von der Regel
der Verlegung der Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens abzuwei- chen. Lediglich der
Vollständigkeit halber sei noch festgestellt, dass auch die sog. "fakti- sche
Bindungswirkung" kein grundsätzliches Obsiegen der Berufungsbeklagten bezüglich der –
neben dem Schaden – weiteren Voraussetzungen einer Haftung, die von der Vorinstanz
bejaht worden sind (Widerrechtlichkeit und adäquater Kau- salzusammenhang), indizieren
würde. Zwar hat das Bundesgericht bei Teilklagen erwogen, es könne für den Prozess über
die noch nicht beurteilte Restforderung eine "faktische Bindungswirkung" aufgrund des
ersten Urteils bestehen (BGer 4A_270/2018 v. 02.11.2018 E. 1.2; 4A_43/2008 v.
04.03.2008 E. 3.5). Faktische Bindungswirkung bedeutet indessen gerade, dass keine
(verbindliche) materielle Rechtskraft besteht. Eine faktische Bindungswirkung schliesst
mithin eine andere gerichtliche Beurteilung durch das zweite Gericht nicht aus (BGer
4A_196/2021 v. 02.09.2022 E. 2.1 und 2.4; 4A_464/2019 v. 30.04.2020 E. 4.5.2;
4A_270/2018 v. 02.11.2018 E. 1.2). Auch insoweit kann nicht von einem Obsiegen im
Grundsatz gesprochen werden. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Berufungsbeklagten mit
ihrer Argumentation nicht durchdringen. Die Anschlussberufung ist abzuweisen.
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/ 33 der Vorinstanz verlegten Gerichtskosten von CHF 10'770.00, die von den Beru-
fungsbeklagten vollständig zu tragen sind. Bei der Festsetzung der Parteientschädigung hat
die Vorinstanz Art. 78 Abs. 2 VRG angewendet, der lautet: "Bund, Kanton und Gemeinden
sowie mit öffentlich- rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel
keine Parteient- schädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis
obsiegen". Gemäss Praxis des Verwaltungsgerichts trifft dies auch für das Klageverfahren
in Staatshaftungsfällen zu (angefochtener Entscheid E. 7.5.3 i.f., mit Hinweisen). Dieser
Punkt wurde mit der Berufung nicht angefochten. Die Berufungsklägerin beantragt
lediglich, die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolge sei nach dem Ergebnis des
Berufungsverfahrens zu korrigieren. Es trifft denn auch zu, dass die Berufungsinstanz
infolge des neu getroffenen Entscheids auch über die Par- teientschädigung für das
vorinstanzliche Verfahren zu entscheiden hat (Art. 318 Abs. 2 ZPO). Da für das
erstinstanzliche Verfahren vor Verwaltungsgericht die Verfahrensbestimmungen des VRG
massgebend waren (vgl. Erwägung 1), hat die Berufungsinstanz hierfür ebenfalls die



Bestimmungen des VRG anzuwenden. Damit bleibt es dabei, dass der Berufungsklägerin
gestützt auf Art. 78 VRG für das vorinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung
zusteht. 12. Prozesskosten des Berufungs- und Anschlussberufungsverfahrens Schliesslich
bleibt über die Kosten des Berufungs- und Anschlussberufungsverfah- rens zu entscheiden.
Diese sind nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens zu verlegen (Art. 106 Abs. 1
ZPO). Nachdem die Berufung gutgeheissen wird, ob- siegt die Berufungsklägerin mit ihrem
Rechtsmittel vollständig. Die Anschlussberu- fung wiederum ist abzuweisen, weshalb die
Berufungsbeklagten mit ihrem Rechtsmittel unterliegen. Bezüglich des Zwischenentscheids
vom 30. September 2022, mit welchem die Zuständigkeit der II. Zivilkammer des
Kantonsgerichts be- jaht wurde und dessen Kosten bei der Prozedur geblieben sind, sind
ebenfalls die Berufungsbeklagten, die die Zuständigkeit bestritten haben, als unterliegend
an- zusehen. Bei diesem Verfahrensausgang haben die Berufungsbeklagten als voll-
umfänglich unterliegende Partei die Prozesskosten, zu denen die Gerichtskosten und die
Parteientschädigung gehören (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu tragen. Die Ge- richtskosten für das
Berufungs- und Anschlussberufungsverfahren, die gestützt auf Art. 9 VGZ (BR 320.210)
auf CHF 10'000.00 festgesetzt werden und auch die Kosten für den Zwischenentscheid vom
30. September 2022 enthalten, gehen somit unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der
Berufungsbeklagten.

E. 32
/ 33 Was die Entschädigung der im Berufungs- und Anschlussberufungsverfahren ob-
siegenden Gemeinde anbelangt, so gilt die vorgenannte Bestimmung von Art. 78 Abs. 2
VRG im Rechtsmittelverfahren vor dem Kantonsgericht nicht, sondern es sind – wie
überhaupt generell (vgl. hierzu Erwägung 1) – die Regeln der ZPO und damit Art. 95 ff.
ZPO anzuwenden (vgl. KGer GR ZK2 20 29 v. 27.6.2022 E. 11; KGer GR ZK2 16 55 v.
12.3.2019 E. 10). Demnach ist die obsiegende von der un- terliegenden Partei zu
entschädigen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da die obsiegende Gemeinde keine Honorarnote
eingereicht hat, ist die von ihr beantragte Entschä- digung praxisgemäss nach Ermessen
festzusetzen. In Anbetracht der sich stellen- den Sach- und Rechtsfragen und der
eingereichten Rechtsschriften sowie der Be- deutung der Streitsache erweist sich eine
Parteientschädigung in Höhe von CHF 8'000.00 (inkl. Spesen und Mehrwertsteuer) als
angemessen. Dieser Betrag enthält auch die Entschädigung für den Aufwand im
Zusammenhang mit dem Zwi- schenentscheid vom 30. September 2022. Die
Berufungsbeklagten werden somit verpflichtet, der Berufungsklägerin für das Berufungs-
und Anschlussberufungs- verfahren eine Parteientschädigung von CHF 8'000.00 (inklusive
Spesen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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